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Bebauungsplan Wagenfeld Nr. 60 
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Lagebezug: ETRS89 UTM 32N

Vorentwurf

Planzeichenerklärung
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58) in der aktuell gültigen Fassung und der
Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786) in der aktuell gültigen Fassung.

Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Vormerkungen;
hier: vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet gem. § 76 Abs. 3 WHGÜ

Wirtschaftsgebäude, Garagen

Wohngebäude mit Hausnummern

Flurgrenze 

Gemarkungsgrenze

Flurstücksnummer

mit Grenzmal
Flurstücks- bzw. Eigentumsgrenze

Planunterlage

Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)GE

Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

OK

0,4

Oberkante baulicher Anlagen in Meter über Normalhöhennull (Höchstmaß)

offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

o

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

Sonstige Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind

Vermerkungen

Maß der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

Verkehrsflächen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen
gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ........................ als Satzung (§10
BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Wagenfeld, den ......................... Gemeinde Wagenfeld

..................................
Der Bürgermeister

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 60 "Bollweg 71" ist gemäß § 10  Abs. 3
BauGB am ........................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am ........................ rechtsverbindlich geworden.

Wagenfeld, den ......................... Gemeinde Wagenfeld

..................................
Der Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat in seiner Sitzung am ........................ die Aufstellung des
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am
........................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Wagenfeld, den ......................... Gemeinde Wagenfeld

..................................
Der Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Verfahrens- und Formschriften gemäß § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche Verletzungen unter
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges gemäß § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden. Entsprechende
Verletzungen oder Mängel werden damit unbeachtlich.

Wagenfeld, den ......................... Gemeinde Wagenfeld

..................................
Der Bürgermeister

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab: 1:1000

Quelle:                      Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2023

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Sulingen-Verden

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach
(Zeichen: 048-L4-................ Stand vom .......................). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der
Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Sulingen, den

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Sulingen-Verden
- Katasteramt Sulingen -                                            (SIEGEL)          .............................................

Veröffentlichung
Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat in der Sitzung am ............................ dem Entwurf des
Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und die Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden am ......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung sowie die wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden vom .............................. bis
................................ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB veröffentlicht.

Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.

Wagenfeld, den ......................... Gemeinde Wagenfeld

..................................
Der Bürgermeister

Präambel und Ausfertigung
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
in der aktuell gültigen Fassung und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) in der aktuell
gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wagenfeld diesen Bebauungsplan Nr. 60 "Bollweg 71",
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Wagenfeld, den ......................... Gemeinde Wagenfeld

..................................
Der Bürgermeister

Quelle
© GeoBasis-DE/LGLN (        ), CC-BY 4.02025

Planunterlage:

Einfahrtbereich

Straßenbegrenzungslinie Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: teilbefestigter Privatweg
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